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Nein, dürfen sie nicht. Hier der passende Passus aus der gestrigen Schulmail.

Zitat

Deshalb ist bei Lehrerinnen und Lehrern mit diesen Vorerkrankungen ein besonderer
Schutz erforderlich. Diese Lehrerinnen und Lehrer dürfen zunächst bis zum Beginn des
4. Mai 2020 aus Gründen der Fürsorge nicht im Präsenzunterricht eingesetzt
werden. Ein Einsatz bei digitalen Lernformaten (Lernen auf Distanz) sowie die
Teilnahme an (z.B. prüfungsvorbereitenden) Konferenzen und schulinternen
Besprechungen ist – unter strikter Einhaltung der Hygienevorgaben (siehe hierzu IV.) –
zulässig.
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